
 
 

Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b EStG / Basisversorgung 

(11L04; Stand 10/2009) 
 
 
Der Ihrem Basisrentenvertrag zugrunde liegende Tarif wurde von der Zertifizierungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Postfach 1308, 53003 Bonn, mit Wirksamkeit zum 26.03.2010 unter der Zertifizierungsnummer 004906 zertifiziert. 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§  1 Welche Leistungen erbringen wir? 

§  2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

§  3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

§  4 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 

§  5 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 

§  6 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 

§  7 Wann können Zuzahlungen geleistet werden? 

§  8 Wann können Sie die Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen?  

Kündigung 

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung anstelle einer Kündigung 

Kein Abzug in der Abrufphase und in der flexiblen Auflösungsphase 

Wiederaufnahme der Beitragszahlung zu einer beitragsfrei gestellten Versicherung 

Beitragsrückzahlung 

§  9 Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten verrechnet? 

§ 10 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?  

§ 11 Wer erhält die Versicherungsleistung?  

§ 12 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens? 

§ 13 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?  

§ 14 Unter welchen Voraussetzungen können Versicherungsbedingungen geändert werden? 

§ 15 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?  

§ 16 Wo ist der Gerichtsstand?  

§ 17 Was gilt, wenn Bestimmungen Vorschriften des AltZertG widersprechen? Welche Auswirkungen hat die Unwirksamkeit von Be-

stimmungen? 

B
B

V
 5

35
10

0 
(0

4.
10

)



 
Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b EStG / Basisversorgung 

 
 

 

(11L04; Stand 10/2009) 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; die Beiträge sind von Ihnen zu leisten. Vertragspartner kann nur eine natürliche 
Person sein, die auch versicherte Person und Empfänger der Leistungen aus dem Versicherungsvertrag sein muss (Personenidentität 
zwischen dem Beitragszahler, der versicherten Person und dem Leistungsempfänger). Ausnahmen hiervon bestehen nur im Rahmen der 
Hinterbliebenenabsicherung. Für unser Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen. Haben Sie eine Zusatzversicherung 
abgeschlossen, gelten zusätzlich die hierfür maßgebenden Versicherungsbedingungen. In jedem Fall ist sichergestellt, dass mehr als 
50 % des zu zahlenden Beitrags auf Ihre Altersvorsorge entfällt. 
 
 
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 
 
Leistung bei Erleben des Rentenzahlungsbeginns 
 
(1) Erleben Sie den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn, zahlen 

wir Ihnen die versicherte Leibrente lebenslang monatlich an 
den vereinbarten Fälligkeitstagen in gleich bleibender oder 
steigender Höhe (vgl. Absatz 2). Die Zeit zwischen Versiche-
rungsbeginn und Rentenzahlungsbeginn wird als Anspar-
phase bezeichnet.  

 
 Die Rentenzahlung erhalten Sie frühestens ab Vollendung 

des 60. Lebensjahres bzw. des 62. Lebensjahres für Verträ-
ge, die nach dem 31. Dezember 2011 abgeschlossen wur-
den. Den genauen Rentenzahlungsbeginn entnehmen Sie 
dem Versicherungsschein.  

 
(2) Ist für die Rentenbezugszeit eine garantierte Rentensteige-

rung vereinbart, wird die Rente jedes Jahr am Versicherungs-
jahrestag, erstmals ein Jahr nach Übergang auf Rentenbe-
zug, um den vereinbarten Steigerungssatz erhöht. 

 
Todesfallleistung vor Rentenzahlungsbeginn 
 
(3) Stirbt die versicherte Person vor dem vereinbarten Renten-

zahlungsbeginn, erhält der Bezugsberechtigte (vgl. § 11) eine 
Leibrente. Diese errechnet sich durch Verrentung der bis 
zum Eintritt des Todesfalls geleisteten Beiträge (Beitrags-
rückgewähr) zuzüglich möglicher Leistungen aus der Über-
schussbeteiligung.  

 
Die Leibrente wird bei Tod der versicherten Person nach den 
dann gültigen Rechnungsgrundlagen für neu abzuschließen-
de Rentenversicherungen und dem dann ereichten Alter des 
Bezugsberechtigten errechnet. 
Handelt es sich bei dem Bezugsberechtigten um ein Kind, 
wird eine abgekürzte Leibrente geleistet. Der Anspruch auf 
Leibrente besteht in diesem Fall längstens für den Zeitraum, 
in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 Einkommens-
teuergesetz (EStG) erfüllt. 
 
Sind zum Zeitpunkt des Todes der versicherten Person keine 
Bezugsberechtigte im Sinne des § 11 vorhanden, wird keine 
Leistung fällig und die Versicherung erlischt. 

 
Todesfallleistung nach Rentenzahlungsbeginn 
 
(4) Ist eine Garantielaufzeit vereinbart und stirbt die versicherte 

Person nach Rentenzahlungsbeginn während der vereinbar-
ten Garantielaufzeit, erhält der Bezugsberechtigte (vgl. § 11) 
eine lebenslange Leibrente. Diese errechnet sich durch Ver-
rentung der bis zum Ablauf der Garantielaufzeit noch ausste-
henden Renten. 
 
Die Leibrente wird bei Tod der versicherten Person nach den 
dann gültigen Rechnungsgrundlagen für neu abzuschließen-
de Rentenversicherungen und dem dann ereichten Alter des 
Bezugsberechtigten errechnet. 
Handelt es sich bei dem Bezugsberechtigten um ein Kind, 
wird eine abgekürzte Leibrente geleistet. Der Anspruch auf 
Leibrente besteht in diesem Fall längstens für den Zeitraum, 

in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 EStG erfüllt. 
 
Stirbt die versicherte Person während der Garantielaufzeit 
und sind zum Zeitpunkt des Todes keine Bezugsberechtigten 
im Sinne des § 11 vorhanden, wird keine Leistung fällig und 
die Versicherung erlischt. 

 
Veränderung des Rentenzahlungsbeginns 
 
(5) Sie können ab Vollendung des 60. Lebensjahres den verein-

barten Rentenzahlungsbeginn einer aufgeschobenen Rente 
vorverlegen, sofern zum neuen Rentenzahlungsbeginn das 
Deckungskapital des Vertrages einschließlich Überschuss-
guthaben, jedoch ohne Schlussüberschussanteile und Be-
wertungsreserven, größer ist als der Barwert der versicherten 
Rente zum vereinbarten Rentenzahlungsbeginn (Abrufpha-
se). Ein Abruf ist außerdem innerhalb der letzten fünf An-
sparjahre möglich, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt älter als 60 
Jahre sind (flexible Auflösungsphase). 

 
Durch das Vorziehen des Leistungszeitpunktes verringert 
sich die Höhe der Rente. 
Für den vorgezogenen Rentenzahlungsbeginn gelten die glei-
chen Gestaltungsmöglichkeiten wie für den ursprünglichen 
Rentenzahlungsbeginn. Eine vereinbarte Rentengarantiezeit 
beginnt mit der Zahlung der vorzeitigen Rente zu laufen. 

 
(6) Sie können den vereinbarten Beginn der Rentenzahlung einer 

aufgeschobenen Rente beitragsfrei bis zu fünf Jahre über 
den ursprünglichen Termin hinaus verschieben. 

 
(7) Darüber hinaus erfolgen keine Auszahlungen. Ein Kapital-

wahlrecht besteht nicht. Wir sind berechtigt, zu Beginn der 
Rentenzahlung eine Kleinbetragsrente in Anlehnung an § 93 
Absatz 3 Satz 2 und 3 EStG abzufinden. 

 
(8) Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-

tierten Leistungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der 
Überschussbeteiligung (siehe § 2). 

 
Rechnungsgrundlagen für den Vertrag 
 
(9) Für die Berechnung der im Versicherungsschein garantierten 

Leistungen wird 100 % der DAV-Tafel 2004R der Deutschen 
Aktuarvereinigung e.V. verwendet. Der Zinssatz für die Be-
rechnung der Deckungsrückstellung beträgt für die gesamte 
Laufzeit des Vertrages jährlich garantiert 2,25 %.    

 
 
§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?  
 
Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß 
§ 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Über-
schüssen und Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung).  
Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jahresab-
schlusses festgestellt. Die Bewertungsreserven werden dabei im 
Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen. Der Jahresab-
schluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft 
und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.  
 



 
 

 
 

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer 

 
(a) Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus den Erträ-

gen der Kapitalanlagen. Von den Nettoerträgen derjenigen 
Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungsleistungen vor-
gesehen sind (§ 3 der Verordnung über die Mindestbeitrags-
rückerstattung in der Lebensversicherung, Mindestzufüh-
rungsverordnung), erhalten die Versicherungsnehmer insge-
samt mindestens den in dieser Verordnung genannten Pro-
zentsatz. In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind 
grundsätzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Absatz 3, § 5 Min-
destzu-führungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zu-
nächst die Beträge finanziert, die für die garantierten Versi-
cherungsleistungen benötigt werden. Die verbleibenden Mittel 
verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer.  

 
Weitere Überschüsse entstehen insbesondere dann, wenn 
die Lebenserwartung und die Kosten niedriger sind, als bei 
der Tarifkalkulation angenommen. Auch an diesen Über-
schüssen werden die Versicherungsnehmer angemessen 
beteiligt und zwar nach derzeitiger Fassung der Verordnung 
am Risikoergebnis (Lebenserwartung) grundsätzlich zu min-
destens 75 % und am übrigen Ergebnis (einschließlich Kos-
ten) grundsätzlich zu mindestens 50 % (§ 4 Absatz 4 und 5, 
§ 5 Mindestzuführungsverordnung). 

 
(b) Sollte sich die Lebenserwartung der Versicherten nicht nur 

vorübergehend und nicht voraussehbar gegenüber den 
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation so stark erhö-
hen, dass diese voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um 
die dauernde Erfüllbarkeit der Rentenzahlung zu sichern, 
können die ab diesem Zeitpunkt zuzuteilenden Überschüsse 
gekürzt werden.  

 
(c) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschied-

lich zum Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige 
Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst und 
teilweise nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der 
Bestandsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden Ge-
winnverbände genannt. Bestandsgruppen bilden wir bei-
spielsweise, um das versicherte Risiko wie das Langlebig-
keitsrisiko zu berücksichtigen. Die Verteilung des Über-
schusses für die Versicherungsnehmer auf die einzelnen 
Gruppen orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu 
seiner Entstehung beigetragen haben. Den Überschuss füh-
ren wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, so-
weit er nicht in Form der sog. Direktgutschrift bereits unmit-
telbar den überschussberechtigten Versicherungen gutge-
schrieben wird. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnis-
schwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätz-
lich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen und mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach 
§ 56 a des Versicherungsaufsichtsgesetztes (VAG) abwei-
chen, soweit die Rückstellung nicht auf bereits festgelegte 
Überschussanteile entfällt. Nach der derzeitigen Fassung 
des § 56 a VAG können wir die Rückstellung im Interesse 
der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines dro-
henden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Ver-
luste aus den überschussberechtigten Versicherungsverträ-
gen, die auf allgemeine Änderungen der Verhältnisse zurück-
zuführen sind, oder – sofern die Rechnungsgrundlagen auf-
grund einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehen-
den Änderung der Verhältnisse angepasst werden müssen – 
zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen. 

 
(d) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der 

Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanla-
gen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven 
sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige Aus-
schläge an den Kapitalmärkten auszugleichen. Ein Teil der 
Bewertungsreserven fließt den Versicherungsnehmern ge-
mäß § 153 Absatz 3 VVG unmittelbar zu. Hierzu wird die 

Höhe der Bewertungsreserven mindestens einmal jährlich 
neu ermittelt. Der so ermittelte Wert wird den Verträgen nach 
dem in Absatz 2 beschriebenen Verfahren zugeordnet (§ 153 
Absatz 3 VVG). Bei Beendigung des Vertrages oder bei Ren-
tenbeginn wird der für diese Zeitpunkte aktuell ermittelte Be-
trag zur Hälfte zugeteilt. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur 
Kapitalausstattung bleiben unberührt. 

 
(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteili-

gung Ihres Vertrages 
 
(a) Ihre Versicherung gehört zur Bestandsgruppe Einzel-

Rentenversicherungen. In Abhängigkeit von dieser Zuord-
nung erhält Ihre Versicherung jährlich Überschussanteile. 
Die Mittel für die Überschussanteile werden bei der Direkt-
gutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres 
finanziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung entnommen. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird 
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vor-
schlag des verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröf-
fentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Geschäfts-
bericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit 
anfordern.  

 
 Wurde Ihre Versicherung auf der Grundlage eines Kollektiv-

vertrages oder eines Kollektivrahmenvertrages abgeschlos-
sen, gehört die Versicherung abweichend von obiger Rege-
lung in die Bestandsgruppe Kollektiv-Rentenversicherungen. 

 
(b) Der Anspruch auf Überschussbeteiligung beginnt sofort mit 

dem Versicherungsschutz. 
 
 Rentenversicherungen in der Ansparphase 
 
 Während der Ansparphase erhält Ihre Versicherung an 

jedem Bilanztermin (31.12. des Jahres) und zum Ablauf der 
Ansparphase Zinsüberschussanteile in Prozent des Zinsträ-
gers zugeteilt. Zinsträger ist die Deckungsrückstellung am 
vorhergehenden Bilanztermin zuzüglich der Nettojahresprä-
mie. Diese laufenden Überschussanteile werden in der An-
sparphase in eine Bonusrente umgewandelt.  

  
Bei Tod vor Rentenzahlungsbeginn wird das vorhandene 
Bonusdeckungskapital in eine lebenslange Leibrente an den 
bezugsberechtigten Hinterbliebenen umgewandelt. Handelt 
es sich bei dem Bezugsberechtigten um ein Kind, wird eine 
abgekürzte Leibrente geleistet (vgl. § 1 Absatz 3).  
Zusätzlich zum Bonusdeckungskapital kann Ihrem Vertrag 
ein Schlussüberschussanteil zugewiesen werden. Dieser 
bemisst sich nach einem Prozentsatz der maßgebenden 
Größe für den Zinsüberschuss einschließlich eines Bonus-
deckungskapitals für jedes abgelaufene Jahr. 
 
Bei einer Kündigung der Versicherung während der An-
sparphase oder bei Umwandlung der Versicherung in eine 
beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Leistung 
bleiben das Bonusdeckungskapital und die Schlussüber-
schussanteile unberührt. 
 
Die Höhe der Schlussüberschussanteile wird in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Ertragslage und der Entwicklung der 
Sterblichkeit jedes Jahr neu festgelegt und gilt jeweils nur für 
Abgänge im Geschäftsjahr der Deklaration. Die Festlegung 
kann auch für vergangene Jahre jeweils neu bestimmt wer-
den oder auch ganz entfallen. 
 
Bei Erleben des im Versicherungsschein genannten Ab-
laufs der Ansparphase kann Ihrem Vertrag zusätzlich zur 
Bonusrente ebenfalls ein Schlussüberschussanteil zugewie-
sen werden. Dieser bemisst sich nach einem Prozentsatz der 
maßgebenden Größe für den Zinsüberschuss einschließlich 
eines Bonusdeckungskapitals für jedes abgelaufene Jahr. 
Die Schlussüberschussanteile werden bei Rentenübergang 
in eine zusätzliche Rente (Erhöhungsrente) umgerechnet. 
Dies gilt für den Schlussüberschussanteil jedoch nur inso-



 
 

 
 

weit, wie dieser nicht zur Finanzierung einer zusätzlichen 
Deckungsrückstellung infolge geänderter Rechnungsgrund-
lagen (siehe Absatz 1 (b)) benötigt wird. 
 

 Rentenversicherungen in der Rentenbezugszeit 
  

In der Rentenbezugszeit werden am Jahrestag des Renten-
zahlungsbeginns, erstmals ein Jahr nach Übergang auf Ren-
tenbezug, Überschussanteile in Prozent des dann vorhande-
nen Deckungskapitals fällig. Verwendet werden diese laufen-
den Überschussanteile in der Regel zur Erhöhung der Rente, 
erstmals ein Jahr nach Rentenzahlungsbeginn (Dynamikren-
te).  
 
Sie können vor Rentenzahlungsbeginn mit uns auch verein-
baren, dass die Überschussanteile zur Bildung einer Gewinn-
rente mit zusätzlicher Dynamik oder in Form einer fallenden 
Gewinnrente verwendet werden. Bei der Gewinnrente mit zu-
sätzlicher Dynamik werden die jährlichen Überschüsse ganz 
oder teilweise dazu verwendet, die Rente ab Rentenzah-
lungsbeginn um einen Betrag zu erhöhen, dessen Höhe sich 
nur bei Änderung der Überschussanteilsätze ändert (Ge-
winnrente) Ein verbleibender Überschussanteil wird zur jähr-
lichen Erhöhung der Gesamtrente, erstmals ein Jahr nach 
Rentenzahlungsbeginn verwendet (zusätzliche Dynamik). 
 
Sie haben vor Rentenbeginn jederzeit die Möglichkeit, die für 
die Rentenbezugszeit gewählte Überschussver-wendung zu 
ändern.  

 
(c) Bei Beendigung des Vertrages (etwa bei Tod) oder bei Ren-

tenbeginn erhalten Sie die Hälfte der für Ihren Vertrag ermit-
telten, verteilungsfähigen Bewertungsreserven, mindestens 
jedoch die Mindestbeteiligung gemäß Absatz (d) zugeteilt. 

  
 Hierzu ermitteln wir zunächst die bei Rentenbeginn oder bei 

Beendigung des Vertrages im Unternehmen vorhandenen, 
verteilungsfähigen Bewertungsreserven nach handelsrechtli-
chen bzw. aufsichtsrechtlichen Vorgaben und nach einem 
verursachungsorientierten Verfahren.  

 
 Die für die Bewertung der Kapitalanlagen zugrunde gelegten 

Stichtage werden jedes Jahr für das darauf folgende Jahr 
bestimmt und im Anhang des Geschäftsberichts veröffent-
licht. 

 
 Für die Ermittlung des auf Ihren Vertrag entfallenden Anteils 

an den verteilungsfähigen Bewertungsreserven wird jährlich 
die sich aus Ihrem Vertrag ergebende Summe des De-
ckungskapitals und der laufenden Überschussanteile (Ge-
samtleistung) errechnet. Bei Rentenbeginn oder bei Beendi-
gung Ihres Vertrages errechnet sich Ihr Anteil an den vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven aus dem Verhältnis der 
über die Jahre gebildeten Gesamtleistungen Ihres Vertrages 
zu den Gesamtleistungen aller anspruchsberechtigten Ver-
träge. 

 
(d) Die Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven bei 

Beendigung des Vertrages oder bei Rentenbeginn errechnet 
sich aus einem festgelegten Prozentsatz und den über die 
Jahre gebildeten Gesamtleistungen Ihres Vertrages. Der 
festzulegende Prozentsatz wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des verantwortlichen Ak-
tuars bestimmt. Er gilt nur für das deklarierte Jahr und kann 
in den Folgejahren sinken oder ganz entfallen. Wir veröffent-
lichen den Prozentsatz für die Mindestbeteiligung an den 
Bewertungsreserven in unserem Geschäftsbericht. Den Ge-
schäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfordern.  

 Sind die gemäß Absatz (c) ermittelten Bewertungsreserven 
höher als die Leistung aus der Mindestbeteiligung, wird der 
Differenzbetrag zusätzlich zugeteilt. 

 
(e) Nach Beginn der Rentenzahlung berücksichtigen wir eine 

Beteiligung an den Bewertungsreserven bei der Deklaration 
der jährlichen Überschussbeteiligung.  

 
(3) Information über die Höhe der Überschussbeteiligung 
 
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen 
ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt 
beeinflussbar. Wichtigster Einflussfaktor ist dabei die Zinsent-
wicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung des 
versicherten Risikos und der Kosten sind von Bedeutung. Die 
Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garan-
tiert werden. 
 
 
§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
 
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Aller-
dings entfällt unsere Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Bei-
tragszahlung (vgl. § 5 Absatz 2 und 3 und § 6). 
 
 
§ 4 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 

 
Vorvertragliche Anzeigepflicht 

 
(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen 

darauf, dass Sie alle vor Vertragabschluss in Textform ge-
stellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet 
haben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere 
für die Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankun-
gen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden.  

 
Rücktritt 
 
(2) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-

schutzes Bedeutung haben, von Ihnen nicht oder nicht richtig 
angegeben worden sind, können wir vom Vertrag zurücktre-
ten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die 
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt worden ist. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  

 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles 
erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch bestehen, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass der nicht oder nicht richtig an-
gegebene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur 
Leistung verpflichtet. 

 
Kündigung 
 
(4) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung 

der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Auf un-
ser Kündigungsrecht verzichten wir, wenn uns nachgewiesen 
wird, dass die Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt 
ist. 

 
(5) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewiesen 

wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 

 
(6) Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der 

Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 8 Ab-
satz 5 und 6). 

 
 



 
 

 
 

Vertragsanpassung 
 
(7) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden 
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Auf unser Recht zur Vertragsanpassung 
verzichten wir, wenn uns nachgewiesen wird, dass die An-
zeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist. 

 
(8) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 

mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir Sie auf das 
Kündigungsrecht hinweisen. 

 
Ausübung unserer Rechte 
 
(9) Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 

und zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen unsere 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer 
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unse-
re Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. 

 
(10) Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Vertragsan-

passung sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 
(11) Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von fünf 

Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Ist der Versicherungs-
fall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte 
auch noch nach dieser Frist geltend machen. Haben Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beträgt die 
Frist zehn Jahre. 

 
Anfechtung 
 
(12) Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, 

falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst 
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss ge-
nommen worden ist.  

 
Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung  
 
(13) Die Absätze 1 bis 12 gelten bei einer unsere Leistungs-

pflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wiederherstel-
lung der Versicherung entsprechend. Die Fristen nach Ab-
satz 11 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung 
der Versicherung bezüglich des geänderten oder wiederher-
gestellten Teils neu zu laufen. 

 
Erklärungsempfänger 
 
(14) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftli-

che Erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern 
Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt 
haben, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins 
zur Entgegennahme der Erklärung als bevollmächtigt anse-
hen. 

 
 
§ 5 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 
 
(1) Die Beiträge zu Ihrer Rentenversicherung können Sie je nach 

Vereinbarung in einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag), 
durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-, oder Jahresbei-
träge (laufende Beiträge) entrichten. Die Versicherungsperio-

de umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein Jahr, 
bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.  

 
(2) Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist 

unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, je-
doch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weite-
ren Beiträge (Folgebeiträge) werden zu Beginn der vereinbar-
ten Versicherungsperiode fällig. 

 
(3) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn 

Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns 
eingeht. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag 
zu dem in Absatz 2 angegebenen Termin eingezogen werden 
kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widerspre-
chen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von 
uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn Sie unverzüglich nach unserer schrift-
lichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, 
dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, 
sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen.  

 
(4) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und 

Ihre Kosten 
 
(5) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinba-

rung mit uns erforderlich. 
 
(6) Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung werden wir etwaige 

Beitragsrückstände verrechnen. 
 
 
§ 6 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig 

zahlen? 
 
(1) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, 

können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Ver-
sicherungsvertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung 
nicht zu vertreten haben.  

 
(2) Bei einem Rücktritt können wir eine besondere Gebühr für 

die Bearbeitung Ihres Vertrages erheben. Diese Gebühr, die 
unserem durchschnittlichen Aufwand entspricht, beträgt 
10 % der Beiträge des ersten Versicherungsjahres bzw. 3 % 
des Einmalbeitrags. Sofern Sie uns nachweisen, dass die 
dem pauschalen Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden An-
nahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zu-
treffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern 
sind, entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird – im letzteren 
Falle – entsprechend herabgesetzt. 

 
(3) Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles 

noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, 
sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leis-
tungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird, 
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

 
(4) Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie 

aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist oder eingezogen werden konnte, erhalten 
Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung in Textform. Darin 
setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der 
gesetzten Frist, so entfällt oder vermindert sich Ihr Versiche-
rungsschutz. Auf diese Rechtsfolgen werden wir Sie in der 
Mahnung ausdrücklich hinweisen.  

 
 
 



 
 

 
 

§ 7 Wann können Zuzahlungen geleistet werden? 
 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt jährlich eine Zuzahlung 
zu leisten. Die Zuzahlung erhöht die Versicherungsleistung. 
 
 
§ 8 Wann können Sie die Versicherung kündigen oder 

beitragsfrei stellen? 
 
Kündigung 
 
(1) Sie können Ihre Versicherung – jedoch nur vor dem verein-

barten Rentenzahlungsbeginn – jederzeit zum Schluss der 
Versicherungsperiode ganz oder teilweise schriftlich kündi-
gen. 

 
(2) Kündigen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, ist diese 

Kündigung unwirksam, wenn die verbleibende beitragspflich-
tige Rente unter einen Mindestbetrag von 50 EUR monatli-
cher Rente sinkt. Wenn Sie in diesem Falle Ihre Versiche-
rung beenden wollen, müssen Sie diese also ganz kündigen. 

 
(3) Bei Kündigung (Voll- oder Teilkündigung gemäß Absatz 1 

bzw. 2) wandelt sich die Versicherung ganz oder teilweise in 
eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Rente um. 
Für die Bemessung der herabgesetzten beitragsfreien Rente 
gilt Absatz 5. Ein Anspruch auf einen Rückkaufswert besteht 
nicht. 

 
(4) Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbun-

den. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der 
Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. § 9) 
nur geringe Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente 
vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt 
Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung einer 
beitragsfreien Rente zur Verfügung. Nähere Informationen 
zur beitragsfreien Rente und Ihrer Höhe können Sie der Ta-
belle entnehmen, die Bestandteil der Modellrechnung im An-
gebot ist. 

 
Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung anstelle 
einer Kündigung 
 
(5) Anstelle einer Kündigung nach Absatz 1 können Sie zu dem 

dort genannten Termin schriftlich verlangen, ganz oder teil-
weise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. In 
diesem Fall setzen wir die versicherte Rente ganz oder teil-
weise auf eine beitragsfreie Rente herab, die nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungs-mathematik mit den 
Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation für den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnet wird. 
Mindestens legen wir der Berechnung der beitragsfreien 
Rente den Betrag des Deckungskapitals zugrunde, das sich 
bei gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (vgl. § 8 Absatz 2 
Satz 3) angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die 
ersten fünf Vertragsjahre ergibt. 

 
(6) Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen 

verbunden. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen 
der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. 
§ 9) nur geringe Beträge zur Bildung einer beitragsfreien 
Rente vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen nicht un-
bedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bil-
dung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung. Nähere In-
formationen zur beitragsfreien Rente und ihrer Höhe können 
Sie der Tabelle entnehmen, die Bestandteil der Modellrech-
nung im Angebot ist. 

 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung zu einer beitragsfrei 
gestellten Versicherung 
 
(7) Nach Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung können 

Sie verlangen, die Beitragszahlung wieder aufzunehmen. Sie 
haben die Möglichkeit, die in der Zeit der Beitragsfreistellung 

nicht entrichteten Beiträge in einer Summe nach zu entrich-
ten und damit die Versicherungsleistungen wieder bis zu der 
vor der Beitragsfreistellung vereinbarten Höhe anzuheben.  
Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung darf zu keiner hö-
heren Rente als vor Beitragsfreistellung führen.  

 
Beitragsrückzahlung 
 
(8) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 
 
 
§ 9 Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten ver-

rechnet? 
 
(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen 

Kosten. Diese sog. Abschluss- und Vertriebskosten (§ 43 
Absatz 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen, RechVersV) sind bereits pau-
schal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden da-
her nicht gesondert in Rechnung gestellt. 

 
(2) Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfah-

ren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßge-
bend. Hierbei werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines 
Teils der Abschluss- und Vertriebskosten herangezogen, 
soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versicherungsfall, 
Kosten des Versicherungsbetriebes in der jeweiligen Versi-
cherungsperiode und für die Bildung einer Deckungsrückstel-
lung aufgrund von § 25 Absatz 2 RechVersV in Verbindung 
mit § 169 Absatz 3 VVG bestimmt sind. Der auf diese Weise 
zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsver-
ordnung auf 4 % der von Ihnen während der Laufzeit des 
Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt. 

 
(3) Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden wäh-

rend der vertraglich vereinbarten Beitragszahlungsdauer aus 
den laufenden Beiträgen getilgt. 

 
(4) Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur 

Folge, dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur gerin-
ge Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden 
sind, mindestens jedoch die in § 8 Absatz 5 genannten Be-
träge. Nähere Informationen können Sie der Tabelle entneh-
men, die Bestandteil der Modellrechnung im Angebot ist. 

 
 
§ 10 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung 

verlangt wird?  
 
(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

gegen Vorlage des Versicherungsscheins und eines amtli-
chen Zeugnisses über den Tag Ihrer Geburt. Zusätzlich kön-
nen wir auch den Nachweis der letzten Beitragszahlung ver-
langen. 

 
(2) Wir können vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten ein 

amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass Sie noch leben. 
 
(3) Ihr Tod ist uns in jedem Fall unverzüglich anzuzeigen. Außer 

den in Absatz 1 genannten Unterlagen ist uns eine amtliche, 
Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde einzurei-
chen. 

 
(4) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig-

ten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außer-
halb des europäischen Wirtschaftsraumes trägt der Emp-
fangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

 
 
§ 11 Wer erhält die Versicherungsleistungen? 
 
(1) Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

an Sie als unseren Versicherungsnehmer.  
 
(2) Zur Hinterbliebenenabsicherung können als Bezugsberech-



 
 

 
 

tigte für den Todesfall ausschließlich Ihr Ehegatte und Kinder 
im Sinne des § 32 EStG, für die Sie zum Zeitpunkt des To-
desfalls Kindergeld oder einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 
EStG erhalten würden, bestimmt werden. 

 
(3) Die Anspruche aus dieser Versicherung sind nicht vererblich, 

nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar und 
nicht kapitalisierbar. Sie können sie daher nicht abtreten oder 
verpfänden und – mit Ausnahme steuerlich zulässiger Hin-
terbliebener gemäß Absatz 2 – auch keinen Bezugsberech-
tigten benennen. Auch die Übertragung der Versicherungs-
nehmereigenschaft ist ausgeschlossen. Eine nachträgliche 
Änderung dieser Verfügungsbeschränkungen ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

 
 
§ 12 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres 

Namens? 
 
Eine Änderung Ihres Namens und Ihrer Postanschrift müssen 
Sie uns unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie 
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende Willenserklä-
rung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte 
Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 
drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als 
zugegangen.  
 
 
§ 13 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rech-

nung? 
 

(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können 
wir - soweit nicht anders vereinbart - die in solchen Fällen 
durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgel-
tungsbetrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt z.B. bei 

 
− Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versicherungs-

schein; 
− schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebei-

trägen;  
− Rückläufern im Lastschriftverfahren; 
− Durchführung von Vertragsänderungen; 
− gebührenpflichtigen Auskünften, die von öffentlichen 

Stellen im Zuge der Leistungsabwicklung eingeholt wer-
den müssen. 

 
Die Höhe der Kosten können Sie der jeweils aktuellen Kos-
tentabelle entnehmen, Bestandteil des Produktinfor-
mationsblattes im Angebot ist. Die Höhe der Kosten kann von 
uns nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, BGB) für die Zukunft geändert werden. Die je-
weils aktuelle Kostentabelle können Sie jederzeit bei uns an-
fordern. Soweit die aus den in Satz 2 genannten Gründen 
veranlassten Kosten in der Übersicht nicht aufgelistet sind, 
bleibt Satz 1 unberührt. 
 

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen Abgel-
tungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall 
entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Höhe 
nach wesentlich niedriger zu beziffern sind, entfällt der Ab-
geltungsbetrag bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend 
herabgesetzt. 

 
 
§ 14 Unter welchen Voraussetzungen können Versiche-

rungsbedingungen geändert werden? 
 
Unwirksame Bestimmungen können nach § 164 Absatz 1 VVG 
für bestehende Verträge durch eine neue Regelung ersetzt wer-
den, wenn die Unwirksamkeit der hier verwendeten oder mit 
diesen inhaltlich gleichartigen Bestimmungen 
 
- durch eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesge-

richtshofs oder eines Oberlandesgerichts, dessen Entschei-

dung nicht anfechtbar ist, festgestellt wurde oder 
- durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt der Auf-

sichtsbehörde oder der Kartellbehörde festgestellt wurde. 
 
Die Ersetzung der Bestimmungen muss zur Fortführung des 
Vertrags notwendig sein. Sie ist auch dann zulässig, wenn das 
Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Ver-
tragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der 
anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 
würde.  
 
Die neue Regelung muss unter Wahrung des Vertragsziels die 
Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigen. 
Sie wird zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die 
hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitge-
teilt worden sind, Vertragsbestandteil. 
 
 
§ 15 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 
 
Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 
 
 
§ 16 Wo ist der Gerichtsstand? 
 
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz 
unserer Gesellschaft. Örtlich zuständig ist auch das Ge-
richt, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. 

 
(2) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen 

bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist. 

 
(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der 

Europäische Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in denen 
wir unseren Sitz haben. 

 
 
§ 17 Was gilt, wenn Bestimmungen Vorschriften des 

AltZertG widersprechen? Welche Auswirkungen hat 
die Unwirksamkeit von Bestimmungen? 

 
(1) Die Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen gelten 

nur dann, soweit sie den Regelungen des zertifizierten Ba-
sisrentenvertrages und den Vorschriften des Altersvorsor-
geverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) nicht wider-
sprechen bzw. diesen nicht entgegenstehen (maßgeblich ist 
die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Basisrentenvertra-
ges geltende Fassung des AltZertG). 

 
(2) Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen dieser Allge-

meinen Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. 


